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Gegen Postzustellungsurkunde 

Bezirksregierung Telefon. 06321/ 850-1 
Telex-, 4 54 857 

Rheinhessen-Pfalz 

Friedrich-Ebert-Straße 14 
6730 Neustadt an der Weinstraße 

Datum und Zeichen Unser Zeichen Bearbeiter Durchwahl Datum 
Ihres Schreibens 

13 . 09 . 1988 

Betreff 
Nachweis der Bescheinigung zur Erstellung von Plänen und Unter-
lagen im Bereich der Wasserwirtschaft; 
hier: Ausstellung einer Bescheinigung durch die obere Wasser-

behörde 

Gemäß § 110 Abs. 2 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz v. 4.3.1983 
(G1JBl. S. 31) und der Landesverordnung über den Nachweis der 
Berechtigung zur Erstellung von Plänen und Unterlagen im Bereich 
der Wasserwirtschaft vorn 24.7,1984 ( GVB1. 5. 179) wird 

Herrn   
Famil ienname Vorname 

geb. am -  

w o h n h a f  / xx n 

die 

in 

Berechtiqunq  

zur Erstellung von Plänen und Unterlagen für folgende Bereiche 
der Wasserwirtschaft 

DLenstgeb5ude der Bezirksregierung 
Gatenerar5e 30 n - Gnundhni u. Phrrnazin 

Leusmillüberwachung ei. Vecr6närweeien 
Neumayerstra0e 12 - Wirtnehftsrecht uWichaftsf0rdrrueg 

- Preisüberwachung 
- 'erisruugs- und Kaunterwunun 

Von-Hartnranre-Str. 12 - Sania1RirlunghauptIa5-Sn 
Fdcddch-Ebert-SL. 5 - Jagend, Familie, Sport und Freizeit 
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14.00- 16.00 Uhr 

Konten der Bezirksregierung: 
Fentgirn Lshfn 926-678 (BLZ 545 100 67) - 

LZB Neustadt a d. W. 54 60 502 (BLZ 5 46 000 00) 
Sind Lapafkanne bleunind t w d. W. 20 008 (BLZ 546 509 10) 
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2. Wasserversorgung ohne Wasseraufbereitung 

3. Abwasserbeseitigung 

4XX XX X )QXLX»M X 

5. Gewässerausbau ohne Taisperrenbau 

6. -1-

bescheinigt. 

Die Bescheinigung erfolgt unter Widerrufsvorbehalt. 

Kostenentscheidunq  

Für die Erteilung dieser Bescheinigung wird unter Berücksichti-
gung des Aufwands des Landesamtes für Wasserwirtschaft in Mainz 
eine Gebühr in Höhe von 

zusammen 

erhoben. 

400 1-- DM und Auslagen von 5,--- DM 

DM 

Die Gebührenfestsetzung beruht auf §§ 2, 10, 13, 15, 17 und 
24 des Landesgebührengesetzes für Rheinland-Pfalz ( LGebG) vorn 
03.12.1974 ( GVB1. 5. 578) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
05.05.1986 (GVB1. S. 103), i.V.m. § 1 Abs. 1 der Landesver-
ordnung über die Gebühren der Wasserbehörden, sonstigen für 
den Vollzug des Landeswassergesetzes zuständigen Landesbehörden 
und wasserwirtschaftlichen Fachbehörden ( Besonderes Gebühren-
verzeichnis, Lfd.Nr. 9) vom 07.02.1984 ( GVB1. S. 29, 131), 
geändert durch Landesverordnung vorn 06.09.1985 ( GVBl. S. 219), 
sowie die Erhebung des Auslagenersatzes auf § 10 des Landes-
geb Uhren g es e t ze s 

Der Gesamtbetrag fällt Ihnen als Antragsteller zur Last. 

Der Betrag ist sofort fällig und an die Regierungshauptkasse 
Rheinhessen- Pfalz, Von-Hartmann- Str. 12, 6730 Neustadt a.d. 
Weinstraße, unter Angabe des Kapitels 0303, des Titels 111 11 
und der Buchungsnummer 54/ zu überweisen. 

Die Einzahlungen bzw. Überweisungen sind auf eines der folgenden 
Konten vorzunehmen: 
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Postscheck- Konto: Ludwigshafen 
(BLZ 545 100 67) Kto.Nr. 926-678 

Girokonten: Landeszentralbank Neustadt a.d. Weinstraße 
(BLZ 546 000 00) Kto.Nr. 54 601 502 

Stadtsparkasse Neustadt a.d. Weinstraße 
(BLZ 546 500 10) Kto.Nr. 20 008 

Landesbank und Girozentrale, Kaiserslautern 
(BLZ 540 500 00) Kto.Nr. 53 500 

Werden bis zum Ablauf eines Monats nach dem Fälligkeitstag 
die Gebühren oder Auslagen nicht entrichtet, so wird für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis ein Sumniszusch1ag von 1 V.H. 
gemäß den Bestimmungen des § 18 Landesgebührengesetz für Rhein-
land-Pfalz vom 03.12.1974 ( GVB1. S. 576) erhoben. 

Rechtsbehel fsbelehrunq 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Bezirksregierung Rheinhessen- Pfalz, Friedrich-Ebert-Str. 14, 
6730 Neustadt a.d. Weinstraße, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Wider-
spruchsfrist ( Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch 
vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist. 

Im Auftra 





















Untere Naturschutzbehörde KV Donnersbergkreis, 14.03.2023 

Ergänzung zu den Antragsunterlagen für die wasserrechtliche 

Zulassung einschließlich landespflegerischer Aussagen 

(Brehm & Co. GmbH, 11/2022) 

hierzu Erl ä uterungen 3. Bodenschutz 

Per Mali wurden von der ONB ( Mali vom 14.02.23) weitere Aussagen zum 

Bodenschutz (insbesondere der geplanten Ablagerungsfläche des Bodenaushubs) 

angefordert, die hiermit nachgereicht werden. 

Das überschüssige Boden-/Aushubmateriai soll auf dem Fist. 2931, Gemarkung Dannenfeis 

ausgebracht werden. Das Fist. hat eine Gesamtgröße von 18.004 m2 

Es handelt sich um eine geplante Teiiverfüiiung auf ca. 5.000 m2 zur Optimierung der 

Geländeform. 

Bei einer maximalen Gesamtmenge von 1.000M3 Aushubmateriai beträgt der 

durchschnittliche Bodenauftrag 0,2 m. 

Biotope und Naturschutzgebiete sind im Bereich der Auffüiiungsfiäche nicht betroffen, sie 

liegt innerhalb der Zone iii des im Entwurf befindlichen Wasserschutzgebietes Boianden 

Tiefbrunnen am Gerbach. Der Gerbach verläuft in einer Entfernung von mehr als 100 m. Das 

Flurstück wird im Norden von Gehöizbeständen gesäumt, diese sind von der geplanten 

Auffüllung nicht betroffen. im südöstlichen Teil befindet sich ein gerodeter Fichtenforst: 



Untere Naturschutzbehörde KV Donnersbergkreis, 14.03.2023 

Aussagen zur Bodenqualität des zur Auffüllung bestimmten Materials: 

(Die Auswertung erfolgte mit dem Kartenviewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau 

Rheinland-Pfalz (https://mapclient.Igb-rlp.de) 

Projektfläche 

Amphibienhabitat 

Auffüllungsfläche 

Ackerzahl >40 <= 60 >20 bis <= 40 

Ertragspotential hoch Mittel 

Bodenfunktionsbewertung Sehr hoch Gering 

Durchwurzelbarer 

Bodenraum 

70 bis <= 1 00c 30 bis <= 70 

Bodenart L = Lehm SL = stark lehmiger Sand 

sonstiges Hier wurden in der 

Vergangenheit bereits 

Auffüllungen vorgenommen 

Sofern humusfreier Unterboden im Bereich der Projektfläche angetroffen wird, so wird dieser 

auf der Auffüllungsfläche nach Abschieben des Oberbodens zuerst aufgebracht und 

anschließend wieder mit Oberboden überdeckt. Eine längere Zwischenlagerung des 

Materials ist nicht vorgesehen. Eine Begrünung mit Regiosaatgut zur Unterstützung der 

Gefügeregeneration ist möglich. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Leistungsfähigkeit der Bodenfunktionen 

(Regulations-, Produktions- und Lebensraumfunktionen) im Bereich der Auffüllungsfläche 

erhalten bleibt, beziehungsweise verbessert wird. 


